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92 Luftverkehr

Norm

EisbEG 1954 §37;

LuftfahrtG 1958 §68;

LuftfahrtG 1958 §97;

LuftfahrtG 1958 §99;

StGG Art5;

1. StGG Art. 5 heute

2. StGG Art. 5 gültig ab 23.12.1867

Rechtssatz

Liegen eine rechtskräftige Zivil9ugplatzbewilligung und eine darauf aufbauende rechtskräftige Enteignung vor, besteht

ein Anspruch auf Rückübereignung nicht vor Ablauf der für die Umsetzung des den Enteignungszweck bildenden

Projekts festgelegten Frist, kann vor Verstreichen dieser Frist doch nicht gesagt werden, dass der

Enteignungsgegenstand - endgültig - nicht für den Enteignungszweck verwendet wurde.
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